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B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
Gremium und Datum: 
 

Werksausschuss am 02.02.2005 
 
Beratungsfolge: 
 
Rat der Gemeinde Eitorf am 14.03.2005 
 
Tagesordnungspunkt: 
 

1. Änderung der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Eitorf vom 24.11.1993 in 
der durch Euro-Anpassungssatzung vom 03.07.2001 geänderten Fassung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Werksausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Eitorf zu beschließen: 
 
Die als Anlage 2 der Verwaltungsvorlage beigefügte 1. Änderung der Wasserversorgungssatzung der Ge-
meinde Eitorf vom 24.11.1993 in der durch Euro-Anpassungssatzung vom 03.07.2001 geänderten Fassung 
wird beschlossen. 
 
Begründung: 
 
Am 15.12.2004 ist das (Bundes-)Gesetz zur Anpassung von Verjährungsvorschriften an das Gesetz zur 
Modernisierung des Schuldrechts vom 09.12.2004 in Kraft getreten. 
 
Durch Artikel 19 dieses Gesetzes wurde § 7 der Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versor-
gung mit Wasser vom 20. Juli 1980 (AVB WasserV) aufgehoben. 
 
§ 7 AVB WasserV regelte das Verfahren über die Verjährung von Schadensersatzansprüchen. 
 
Entgegen der bisherigen Regelung unterliegen nunmehr Schadensersatzansprüche der regelmäßigen Ver-
jährungsfrist von drei Jahren nach § 195 BGB. 
 
§ 11 der aktuellen Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Eitorf entspricht im Wortlaut dem § 7 AVB 
WasserV. 
Der Wortlaut des § 11 der Wasserversorgungssatzung ist als Anlage 1 beigefügt. 
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Da die Verjährung nunmehr ausschließlich und abschließend durch die §§ 194 – 218 BGB geregelt wird, 
kann die Verjährungsregelung in der Satzung ersatzlos entfallen. 
 
Die Aufhebung des § 11 erfolgt durch die als Anlage 2 beigefügte 1. Änderungssatzung. 
 
Die durch die Modernisierung des Schuldrechts erforderliche Satzungsänderung soll darüber hinaus zum 
Anlass genommen werden, eine Regelungslücke in § 28 der Wasserversorgungssatzung zu schließen. 
 
§ 28 regelt die Ordnungswidrigkeiten und ist ebenfalls in der aktuellen Form als Auszug unter Anlage 1 bei-
gefügt.  
§ 28 der Wasserversorgungssatzung in der aktuellen Fassung verweist nicht auf § 13 Absatz 4 der Satzung. 
In § 13 Absatz 4 ist geregelt, dass die Hausanschlüsse zu den Betriebsanlagen der Gemeinde gehören und 
in deren Eigentum stehen.  
Die Anschlüsse werden daher ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, 
abgetrennt und beseitigt. 
Grundstückseigentümer dürfen keine Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen 
lassen. 
 
Da in § 28 nicht auf § 13 Absatz 4 der Wasserversorgungssatzung verwiesen wird, besteht zurzeit nicht die 
Möglichkeit, Manipulationen durch Fremde am jeweiligen öffentlichen Wasserhausanschluss als Ordnungs-
widrigkeit zu ahnden. 
§ 28 soll daher um den entsprechenden § 13 Absatz 4 ergänzt werden. 
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